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§ 17 NO NPG Wiederherstellung des
friheren Zustandes

NO NPG - NO Nationalparkgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.02.2018

(1) Die Folgen eines rechtswidrigen Eingriffes in den Nationalpark sind von der Nationalparkverwaltung zu beseitigen.
Soweit jedoch die Herstellung des friheren Zustandes unmdglich ist, hat sie jenen Zustand herzustellen, der den
Zielsetzungen des 8§ 2 am ehesten entspricht.

(2) Vor Durchfuhrung der MalRnahmen hat die Nationalparkverwaltung dem Verursacher zu erméglichen, innerhalb
einer angemessenen Frist die erforderlichen Arbeiten selbst durchzufiihren.

(3) Die Kosten fur die Herstellung des friheren bzw. bestentsprechenden Zustandes (Abs. 1) sind von der
Landesregierung mit Bescheid demjenigen zum Ersatz vorzuschreiben, der den rechtswidrigen Eingriff gesetzt hat.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_npg/paragraf/2
file:///

	§ 17 NÖ NPG Wiederherstellung des früheren Zustandes
	NÖ NPG - NÖ Nationalparkgesetz


